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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 21.07.2011 
 hier: Änderung der Richtlinie Methoden Krankenhausbehandlung: 
 Autologe Stammzelltransplantation bei akuter lymphatischer Leukämie 

(ALL) bei Erwachsenen: 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o.a. Beschluss vom 21.07.2011 zur Änderung 
der Richtlinie Methoden Krankenhausbehandlung wird nicht beanstandet. 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit geht dabei davon aus, dass der Gemeinsame Bun-
desausschuss auf Grundlage der vom GKV-Spitzenverband angekündigten Berichterstattung 
über die im Einzelfall erfolgte Leistungsgewährung ausgeschlossener Methoden nach den 
Kriterien des BVerfG-Beschlusses vom 06.12.2005 überprüfen wird, ob aufgrund der Er-
kenntnisse aus diesem Bericht die Definition einer Patientengruppe in einer abstrakt-
generellen Ausnahmeregelung möglich ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Langenbucher 
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